
Vorlage der Stadt Speyer 

 

Vorlagen-Nr.: 1792/2016 
 
Abteilung: Kindertagesstätten Bearbeiter/in: Stöckel, Michael 

Haushaltswirksamkeit:  nein  ja, bei Produkt:       
Investitionskosten:  nein  ja Betrag:       
Drittmittel:  nein  ja Betrag:       
Folgekosten/laufender Unterhalt:  nein  ja Betrag:       
 
 

Beratungsfolge Termin Behandlung Beratungsstatus 
Jugendhilfeausschuss 09.03.2016 öffentlich Beschlussfassung 

 
Betreff:  Ermittlung der durchschnittlich mittelbaren Kosten einer städt. Kindertagesstätte
 

 
Beschlussempfehlung: 
 
Die Verwaltung empfiehlt dem Jugendhilfeausschuss folgenden  
 

Beschluss: 

Aufgrund des Antrages der Diakonissen Speyer-Mannheim, der Prot. Gesamtkirchen-
gemeinde Speyer und der Pfarrei Pax Christi vom 17.02.2016 wird die Verwaltung 
beauftragt, sämtliche mittelbaren jährlichen Kosten einer städt. Kindertagesstätte bezogen 
auf das Haushaltsjahr 2015  zu ermitteln. 

Folgende Kosten sollen zur Ermittlung herangezogen werden: 
 alle Verwaltungskosten, die zum Betrieb einer Kindertagesstätte/-gruppe anfallen, 

insbesondere Personalgewinnung und -verwaltung, Gehaltsverrechnung und 
Gehaltsauszahlung, Rechnungsabwicklung, Leistungsstelle, etc. 

 Kosten für Hausmeistertätigkeiten und Gartenpflege inkl. Verbrauchsmaterial 
 Kosten des Gebäudeunterhalts 
 alle Sachkosten 

 
Begründung: 
 
Die freien Träger leisten mit den von ihnen vorgehaltenen Einrichtungen und Gruppen für 
Kinder unter 6 Jahren sowie für Schulkinder einen erheblichen Beitrag zur Förderung und 
Betreuung. 

Damit entlasten sie nicht zuletzt auch finanziell den kommunalen Haushalt. 

In der öffentlichen und politischen Diskussion um Übernahme der Trägeranteile der 
Personal- und Gebäudekosten bei neuen Gruppen oder Einrichtungen, die von den freien 
Trägern bereitgestellt werden, entsteht der Eindruck, dass die freien Träger keine 
Eigenleistung erbrächten. 

Durch die Ermittlung der mittelbaren Kosten kann dargelegt werden, um welche Beträge je 
Kindertagesstätte bzw.- gruppe die Kommune durch das Engagement der freien Träger 
entlastet wird. 


